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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre

Der Verwaltungsrat der Autoneum Holding AG freut sich, Sie zur ordentlichen Generalver-
sammlung 2024 einladen zu dürfen.

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats

1. Vorlage des Jahresberichts, der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2023 
Der Verwaltungsrat ist gesetzlich und aufgrund der Statuten verpflichtet, den Jahresbe-
richt, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2023 der Generalversammlung zur 
Genehmigung vorzulegen, unter Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle. 

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die 
Konzernrechnung 2023 zu genehmigen.

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2023 
Von Gesetzes wegen und gemäss Statuten ist die Verwendung des Bilanzgewinns sowie 
die Festsetzung einer etwaigen Dividende von der Generalversammlung zu beschliessen. 

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2023 wie folgt zu verwenden:

  CHF
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 233 960 252
Jahresgewinn 6 365 223
Total zur Verfügung der Generalversammlung 240 325 475
Ausschüttung einer Dividende von CHF 2.50 pro Aktie 14 601 133
Vortrag auf neue Rechnung 225 724 343

Bei Gutheissung dieses Antrages wird die Dividende unter Abzug von 35% eidgenös-
sischer Verrechnungssteuer ab dem 15. April 2024 ausbezahlt. Der letzte Handelstag, 
der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 10. April 2024. Ab dem 11. April 2024 
werden die Aktien ex-Dividende gehandelt.

3. Konsultativabstimmung zum Corporate Responsibility Report 2023 
Der Verwaltungsrat ist gesetzlich verpflichtet, den Corporate Responsibility Report 
der Generalversammlung im Rahmen einer Konsultativabstimmung zur Genehmigung 
vorzulegen. 

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Corporate Responsibility Report 2023 im 
Sinne einer unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.

4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung 
Als Folge der Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung 
können diese von der Gesellschaft und den zustimmenden Aktionären für Ereignisse aus 
dem Geschäftsjahr 2023, die der Generalversammlung zur Kenntnis gebracht wurden, 
nicht mehr belangt werden.
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Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der 
Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen.

5. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrats 
Da gemäss Gesetz und Statuten die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrats mit 
dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 endet, müssen diese von 
der Generalversammlung wiedergewählt werden. Nähere Informationen zu den Verwal-
tungsratsmitgliedern finden Sie ab Seite 84 des Geschäftsberichts sowie auf unserer 
Webseite unter www.autoneum.com/de/investor-relations/corporate-governance.

Antrag:  Der Verwaltungsrat beantragt, je einzeln, die Wiederwahl von

5.1  Hans-Peter Schwald
5.2  Norbert Indlekofer
5.3  Liane Hirner
5.4  Michael Pieper
5.5  Oliver Streuli 
5.6  Ferdinand Stutz

als Mitglieder des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis 
zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025.

Der Verwaltungsrat beantragt zudem die Neuwahl von

5.7  Martin Klöti

als Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis 
zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025.

Martin Klöti verfügt über eine umfassende langjährige Expertise in den Berei-
chen Unternehmenssteuerung und Finanzen in international tätigen Unterneh-
men.

Weitere Informationen finden Sie unter  
https://www.autoneum.com/de/martin-kloeti.

6. Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats 
Da gemäss Gesetz und Statuten die Amtsdauer des Präsidenten des Verwaltungsrats mit 
dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 endet, muss dieser von der 
Generalversammlung wiedergewählt werden.

Antrag:  Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hans-Peter Schwald als 
Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer von einem Jahr, d.h. bis zum 
Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025.
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7. Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses 
Da gemäss Gesetz und Statuten die Amtsdauer der Mitglieder des Vergütungsausschus-
ses mit dem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2024 endet, müssen diese 
von der Generalversammlung wiedergewählt werden.

Antrag:  Der Verwaltungsrat beantragt, je einzeln, die Wiederwahl von

7.1  Norbert Indlekofer
7.2  Hans-Peter Schwald
7.3  Oliver Streuli
7.4  Ferdinand Stutz

als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer von einem Jahr, 
d.h. bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025.

8. Wahl der Revisionsstelle
 Die Revisionsstelle ist gemäss Statuten jährlich von der Generalversammlung zu wählen. 

KPMG AG, Zürich, erfüllt die gesetzlichen Anforderungen bezüglich Befähigung und 
Unabhängigkeit und der Verwaltungsrat schlägt vor, sie aus Gründen der Kontinuität 
wiederzuwählen.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Zürich, als  
Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2024.

9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
 Der unabhängige Stimmrechtsvertreter ist von Gesetzes wegen und gemäss Statuten 

jährlich von der Generalversammlung erneut zu wählen. Herr Mayer erfüllt die Unab-
hängigkeitskriterien. Der Verwaltungsrat schlägt vor, ihn aus Gründen der Kontinuität 
wiederzuwählen.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von lic. iur. Ulrich B. Mayer, 
Rechtsanwalt, Dorfstrasse 10, 8185 Winkel, als unabhängigen Stimmrechtsver-
treter bis zum Abschluss der ordentlichen Generalversammlung 2025.

10. Konsultativabstimmung zum Vergütungsbericht 2023
 Gemäss Statuten wird jährlich für das kommende Geschäftsjahr der maximale Gesamt-

betrag der Vergütung an den Verwaltungsrat und die Konzernleitung genehmigt. Wird 
prospektiv über variable Vergütungen abgestimmt, so muss von Gesetzes wegen der Ge-
neralversammlung der Vergütungsbericht zur Konsultativabstimmung vorgelegt werden. 
Der Vergütungsbericht findet sich ab Seite 169 des Geschäftsberichts 2023.

Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2023 im Sinne einer 
unverbindlichen Konsultativabstimmung zu genehmigen.
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11. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des 
Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2025  

 Die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Ver-
waltungsrats fällt gemäss Gesetz und Statuten in die Kompetenz der Generalversamm-
lung.  

 
 Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats umfasst eine fixe jährliche Vergütung. 

Einzelheiten zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats 
finden sich im Vergütungsbericht ab Seite 169 des Geschäftsberichts 2023.
 
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der 

Mitglieder des Verwaltungsrats von CHF 2.0 Mio. für das Geschäftsjahr 2025 zu 
genehmigen.

12. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der 
Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2025  
Die Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder der 
Konzernleitung fällt gemäss Gesetz und Statuten in die Kompetenz der Generalversamm-
lung. 

 
 Die Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung setzt sich zusammen aus fixen sowie 

variablen, erfolgsabhängigen Vergütungskomponenten. Für einzelne Mitglieder der Kon-
zernleitung werden diese ganz oder teilweise in Fremdwährungen ausbezahlt. Folgende 
externe Faktoren, welche ausserhalb des Einflussbereiches von Autoneum liegen, kön-
nen dazu führen, dass der effektiv ausbezahlte Gesamtbetrag umgerechnet in Schweizer 
Franken über dem beantragten maximalen Gesamtbetrag zu liegen kommt: 

1. Veränderungen der zugrunde gelegten Wechselkurse
2. Veränderungen in den zwingenden lokalen Gesetzgebungen, beispielsweise 

im Bereich der Sozialversicherungsabgaben oder Lohnsteuern, soweit diese 
zu Lasten des Arbeitgebers gehen

Einzelheiten zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung finden 
sich im Vergütungsbericht ab Seite 169 des Geschäftsberichts 2023.

 
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag der Vergütung der 

Mitglieder der Konzernleitung von CHF 10.0 Mio. für das Geschäftsjahr 2025 zu 
genehmigen.
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13. Partielle Statutenänderungen

13.1 Streichung des Kapitalbands 
Das Aktienkapital der Autoneum Holding AG wurde am 28. September 2023 um  
CHF 58 404.50 auf CHF 292 022.65 erhöht zum Zweck der teilweisen Refinanzierung 
des Erwerbs des Automotive Geschäfts der Borgers Gruppe. Daher soll die Bestimmung 
zum Kapitalband in den Statuten gestrichen werden.    
 
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Streichung des Kapitalbands in §3a wie folgt:

Bisherige Fassung Beantragte neue Fassung
  (Änderungen fett, Löschungen durchgestrichen)

§3a  Kapitalband
1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Akti-

enkapital bis zum 9. April 2024 jederzeit auf 
bis zu CHF 350 427.20 durch Ausgabe von 
bis zu 1 168 091 vollständig zu liberieren-
den Namenaktien mit einem Nennwert von 
je CHF 0.05 für die Zwecke der Refinanzie-
rung des von der Gesellschaft am 9. Januar 
2023 angekündigten Erwerbs des Auto-
motive-Geschäfts der Borgers Gruppe zu 
erhöhen.

2. Der Verwaltungsrat legt die Anzahl Aktien, 
den Ausgabebetrag, die Art der Einlagen, 
den Zeitpunkt der Ausgabe, die Bedingungen 
der Bezugsrechtsausübung und den Beginn 
der Dividendenberechtigung fest. Dabei 
kann der Verwaltungsrat neue Aktien mittels 
Festübernahme durch eine Bank oder einen 
anderen Dritten und eines anschliessenden 
Angebots an die bisherigen Aktionäre aus-
geben. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird 
gewahrt. Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann 
der Verwaltungsrat verfallen lassen oder die-
se bzw. die Aktien, für welche Bezugsrechte 
eingeräumt, aber nicht ausgeübt werden, zu 
Marktkonditionen platzieren oder anderwei-
tig im Interesse der Gesellschaft verwenden.

3. Zeichnung und Erwerb neuer Aktien sowie 
jede nachfolgende Übertragung der Aktien 
unterliegen den Beschränkungen von §4.

§3a Kapitalband gestrichen
1. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das 

Aktienkapital bis zum 9. April 2024 
jederzeit auf bis zu CHF 350 427.20 durch 
Ausgabe von bis zu 1 168 091 vollständig 
zu liberierenden Namenaktien mit einem 
Nennwert von je CHF 0.05 für die Zwecke 
der Refinanzierung des von der Gesell-
schaft am 9. Januar 2023 angekündigten 
Erwerbs des Automotive-Geschäfts der 
Borgers Gruppe zu erhöhen.

2. Der Verwaltungsrat legt die Anzahl 
Aktien, den Ausgabebetrag, die Art der 
Einlagen, den Zeitpunkt der Ausgabe, die 
Bedingungen der Bezugsrechtsausübung 
und den Beginn der Dividendenberechti-
gung fest. Dabei kann der Verwaltungsrat 
neue Aktien mittels Festübernahme durch 
eine Bank oder einen anderen Dritten 
und eines anschliessenden Angebots an 
die bisherigen Aktionäre ausgeben. Das 
Bezugsrecht der Aktionäre wird gewahrt. 
Nicht ausgeübte Bezugsrechte kann der 
Verwaltungsrat verfallen lassen oder 
diese bzw. die Aktien, für welche Bezugs-
rechte eingeräumt, aber nicht ausgeübt 
werden, zu Marktkonditionen platzieren 
oder anderweitig im Interesse der Gesell-
schaft verwenden.

3. Zeichnung und Erwerb neuer Aktien sowie 
jede nachfolgende Übertragung der Akti-
en unterliegen den Beschränkungen von 
§4. 
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13.2 Zulässige Mandate 
Art. 626 Abs. 2 Ziffer 1 OR definiert, was unter einem Mandat zu verstehen ist. Diese 
Definition wird nun in §20 der Statuten übernommen.   
 
Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Streichung von §20 Ziffer 3 lit. d) sowie die 

Anpassung von §20 Ziffer 3 und 5 wie folgt:

Bisherige Fassung Beantragte neue Fassung
  (Änderungen fett, Löschungen durchgestrichen)

§20 Anzahl zulässiger Mandate
3. Nicht unter diese Beschränkungen fallen:

   a)  Mandate in Unternehmen, die durch die 
Gesellschaft kontrolliert werden oder die 
Gesellschaft kontrollieren.

   b) Mandate, die ein Mitglied des Verwal-
tungsrats oder der Geschäftsleitung auf 
Anordnung der Gesellschaft oder von ihr 
kontrollierten Gesellschaften wahrnimmt.

   c) Mandate in Unternehmen, die nicht als 
Gesellschaften im Sinne von Art. 727 Abs. 1 
Ziffer 2 OR qualifizieren.

   d) Mandate in gemeinnützigen Vereinen und 
Stiftungen sowie Vorsorgeeinrichtungen

 
 Die Anzahl Mandate gemäss lit. c und d sind 

insgesamt auf zwanzig beschränkt.

5. Als Mandate gelten Mandate im jeweils 
obersten Leitungs- oder Verwaltungsorgan 
einer Rechtseinheit, die zur Eintragung ins 
Handelsregister oder ein entsprechendes 
ausländisches Register verpflichtet ist.

§20 Anzahl zulässiger Mandate
3. Nicht unter diese Beschränkungen fallen:

   a) Mandate in Unternehmen, die durch die 
Gesellschaft kontrolliert werden oder die 
Gesellschaft kontrollieren.

   b) Mandate, die ein Mitglied des Verwal-
tungsrats oder der Geschäftsleitung auf 
Anordnung der Gesellschaft oder von ihr 
kontrollierten Gesellschaften wahrnimmt.

   c)  Mandate in Unternehmen, die nicht als 
Gesellschaften im Sinne von Art. 727 Abs. 1 
Ziffer 2 OR qualifizieren.

   d) Mandate in gemeinnützigen Vereinen und 
Stiftungen sowie Vorsorgeeinrichtungen

 Die Anzahl Mandate gemäss lit. c und d ist 
insgesamt auf zwanzig beschränkt.

5. Als Mandate gelten Mandate in vergleich-
baren Funktionen bei anderen Unter-
nehmen mit wirtschaftlichem Zweck. im 
jeweils obersten Leitungs- oder Verwal-
tungsorgan einer Rechtseinheit, die zur 
Eintragung ins Handelsregister oder ein 
entsprechendes ausländisches Register 
verpflichtet ist.
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Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und laden Sie im Anschluss an die Generalversammlung 
gerne zu einem Apéro Riche ein. Bitte melden Sie sich mit beiliegendem Anmeldeformular 
oder elektronisch über die Plattform Nimbus ShApp unter https://autoneum.shapp.ch an.

Winterthur, 13. März 2024

Autoneum Holding AG

Für den Verwaltungsrat
Der Präsident

Hans-Peter Schwald

4

diese ganz oder teilweise in Fremdwährungen ausbezahlt. Folgende externe Faktoren, welche 
ausserhalb des Einflussbereiches von Autoneum liegen, können dazu führen, dass der effektiv 
ausbezahlte Gesamtbetrag umgerechnet in CHF über dem beantragten maximalen Gesamt betrag 
zu liegen kommt:

1. Veränderungen der zugrunde gelegten Wechselkurse
2.  Veränderungen in den zwingenden lokalen Gesetzgebungen, beispielsweise im Bereich 

der Sozialversicherungsabgaben oder Lohnsteuern, soweit diese zu Lasten des Arbeitge
bers gehen.

Einzelheiten zu den Grundlagen der Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung finden sich im 
Vergütungsbericht ab Seite 134 des Geschäftsberichts 2019.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und laden Sie im Anschluss an die Generalversammlung gerne zu 
einem Apéro riche ein. Bitte melden Sie sich mit beiliegendem Anmeldeformular oder elektronisch 
über die Plattform Nimbus ShApp unter https://autoneum.shapp.ch an.

Winterthur, 4. März 2020 

Autoneum Holding AG

Für den Verwaltungsrat

Der Präsident

HansPeter Schwald
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Allgemeine Hinweise

Unterlagen
Der Geschäftsbericht 2023 mit dem Jahresbericht, der Jahresrechnung, der Konzernrechnung, 
dem Vergütungsbericht und den Berichten der Revisionsstelle sowie der separate Corporate 
Responsibility Report 2023 sind ab dem 13. März 2024 elektronisch abrufbar unter www.au-
toneum.com/de/investor-relations/finanzberichte, bzw. unter https://www.autoneum.com/de/
corporate-responsibility/ und kann durch die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen 
Aktionärinnen und Aktionäre mittels beiliegendem Anmeldeformular oder elektronisch über 
die Plattform Nimbus ShApp unter https://autoneum.shapp.ch bestellt werden.

Legitimation und Zutrittskarten 
An der Generalversammlung dürfen nur Aktionärinnen und Aktionäre teilnehmen und ihr 
Stimmrecht ausüben, die am 28. März 2024 als stimmberechtigte Aktionärinnen und Aktionäre 
im Aktienregister der Autoneum Holding AG eingetragen sind. 

Wenn Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen oder sich durch einen Vertreter 
Ihrer Wahl vertreten lassen möchten, benötigen Sie eine Zutrittskarte mit Stimmkarten. Die 
Zutrittskarte mit Stimmkarten kann mittels beiliegendem Anmeldeformular oder elektronisch 
über die Plattform Nimbus ShApp unter https://autoneum.shapp.ch bestellt werden. Der Ver-
sand der Zutrittskarten erfolgt ab dem 2. April 2024. Begleitpersonen können nicht zugelassen 
werden.

Vollmachten
Aktionärinnen und Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, 
können sich wie folgt vertreten lassen:

a) durch eine/n Vertreterin/Vertreter ihrer Wahl mittels schriftlicher Vollmacht auf der  
Zutrittskarte. 

b) durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter lic. iur. Ulrich B. Mayer, Rechtsanwalt, Dorf-
strasse 10, 8185 Winkel, mittels Vollmacht- und Weisungserteilung gemäss unterzeichne-
tem Anmeldeformular oder mittels elektronischer Vollmacht- und Weisungserteilung über 
die Plattform Nimbus ShApp unter https://autoneum.shapp.ch.

Sofern keine anderslautenden Weisungen erteilt werden, wird mit Unterzeichnung des  
Anmeldeformulars der unabhängige Stimmrechtsvertreter ermächtigt, allen Anträgen des 
Verwaltungsrats zuzustimmen. Dies gilt auch für den Fall, dass an der Generalversammlung 
über Anträge abgestimmt wird, welche nicht in der Einladung aufgeführt sind.

Für die postalische Bestellung der Zutrittskarte bzw. die Vollmacht- und Weisungserteilung 
bitten wir Sie, das beiliegende Anmeldeformular ausgefüllt und unterzeichnet bis spätestens  
28. März 2024 zurückzusenden. Die frühzeitige Rücksendung des Anmeldeformulars erleichtert 
die Vorbereitungsarbeiten zur Generalversammlung.
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Elektronische Plattform Nimbus ShApp
Die Bestellung der Zutrittskarte oder die Vollmacht- und Weisungserteilung an den unabhängi-
gen Stimmrechtsvertreter kann alternativ auch elektronisch über die Plattform Nimbus ShApp 
unter https://autoneum.shapp.ch erfolgen. Ihre persönlichen Zugangsdaten (Identifikation 
und zugehöriges Passwort) finden Sie auf dem Anmeldeformular unter «Zugangsdaten für die 
elektronische Plattform Nimbus ShApp».

Die elektronische Vollmacht- und Weisungserteilung bzw. allfällige Änderungen elektronisch 
abgegebener Weisungen sind bis spätestens 5. April 2024 (Tagesende) möglich.  

Sprache
Die Generalversammlung wird in deutscher Sprache abgehalten. 
Die vorliegende Einladung in deutscher Sprache stellt den Originaltext dar. Bei Abweichungen 
geht der deutsche Text der englischen Übersetzung vor.

Anreise 
Die Generalversammlung wird im gate27, Theaterstrasse 27b, 8400 Winterthur, durchgeführt. 
Der anschliessende Apéro Riche findet ebenfalls dort statt. 

Wir empfehlen Ihnen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen, da beim gate27 keine Park-
plätze zur Verfügung stehen.

Öffentlicher Verkehr ab Hauptbahnhof Winterthur 
Buslinien 3 oder 10 bis Haltestelle Winterthur Bezirksgebäude mit anschliessendem Fussweg 
von 5 Minuten zum gate27. Oder zu Fuss in 10 Gehminuten vom Hauptbahnhof Winterthur. 
Folgen Sie dem ausgeschilderten Fussweg entlang der Bahnlinie in Richtung Kantonsspital 
Winterthur (KSW).

Private Motorfahrzeuge
Die folgenden öffentlichen Parkhäuser (vgl. Plan) befinden sich in unmittelbarer Umgebung 
des gate27:
• Parkhaus Coop/Manor Stadtgarten, Museumstrasse 74, 8400 Winterthur
• Bahnhof-Parkhaus Winterthur, Rudolfstrasse 20, 8400 Winterthur
• Parkhaus Theater, Museumstrasse 64, 8400 Winterthur

Beilagen
• Anmeldeformular
• Rückantwortcouvert

Autoneum Holding AG
CH-8406 Winterthur
T +41 52 244 82 82

info@autoneum.com
www.autoneum.com
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